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Noch so ein Gesetzloser

Der Zuspätkommer

Ich
war immer einer, der zu spät kam.

Schon in der Schule. Dabei war ich so

bemüht, vorm letzten Klingelzeichen im
Klassenzimmer zu sein, aber immer kam
was dazwischen. Entweder jemand quatschte

mich an und verwickelte mich in ein
Gespräch, oder mein Wecker ging nach, oder
die Bahn hatteVerspätung. Das Zuspätkommen

war zwar kein Verbrechen, aber es zog
Ärger, Tadel und schlimmstenfalls Strafe
nach sich. Ein ungeschriebenes Gesetz
verlangte vom braven Schüler, pünktlich zu
sein. Später, am Arbeitsplatz, blieb das
Gesetz nicht mehr ungeschrieben. Da ging es

ja um Geld, also um Stundenlohn, und wer
die Stunde aufgrund von verspätetem
Erscheinen verkürzte, musste nicht nur mit
verkürztem Lohn und unverkürzten Rügen,
sondern auch mit Kündigung rechnen.

Aber um auf mich und auf nicht schriftlich
fixierte Gesetzmässigkeiten zurückzukommen:

In den Ferien waren immer schon alle

Liegen am Pool mit Badetüchern belegt, ehe
ich eintrudelte. Ich hätte ja nun die Tücher
einfach herunterwedeln und mich aufmein
eigenes legen können, aber das hätte üble
Beschimpfüngen, wenn nicht gar Morddrohungen

gegeben. Auch aufVeranstaltungen,
von der Lesung bis zum Konzert, wo es nur
unnummerierte Sitzplätze gab, wagte ich
nicht, mich auf jenen niederzulassen, die

von Zetteln, Handtaschen oder Kleidungsstücken

belegt waren und auf diese Weise
insistierten, dass schon jemand da sass, der
noch gar nicht da sass. Niemand würde sich

trauen, so ein Requisit auf einen anderen,
ebenfalls belegten Platz zu deponieren und
dem Beleger, träfe er denn ein, eine Nase zu
drehen. Im Nu hätte man den schönsten
Skandal, blaue Flecke, und die Lesung oder
das Konzert könnten womöglich wegen
Volksaufstandes gar nicht stattfinden; denn
heute denkt doch jeder, er sei das aufgestandene

Volk, wenn er mal Krach schlägt,
obwohl er das ganze Gegenteil ist.

Nun gut, jetzt werden Sie sagen: selber
schuld. Sagt nicht schon ein altes Sprichwort:

«Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der

muss sehn, was übrig bleibt?» Wobei ich als

Sprachästhet zusammenzucken würde: Wie
kann man «bleibt» auf«Zeit» reimen! Viel ge-
setzmässiger würde sich doch reimen: «Wer
nicht kommt zur rechten Zeit, schreit meist
nach Gerechtigkeit!» Das träfe zum Beispiel

voll auf mich zu. Werbewirksamer für
Sonderangebote im Ausverkauf wäre natürlich
der Spruch: «Wer nicht kommt zur rechten
Zeit, verpasst hier 'ne Gelegenheit!» Ein
Politiker soll ja in Abwandlung dieser und
ähnlicher Sprüche gesagt haben, wer zu spät
komme, den bestrafe das Leben. Damit hat
er selbstverständlich nicht mich gemeint,
sondern ein Staatsoberhaupt, das seinen
rechtzeitigen Abgang verpasste. Dieses
Oberhaupt hatte überhaupt einen arg
getrübten Blick, so dass es eine ungeschriebene

Gesetzmässigkeit und damit sein eigenes
Verfallsdatum nicht erkannte.

Im Volksmund gibt es noch ein anderes
Sprüchle, das in die nämliche Richtungweist
wie die eben zitierten Weisheiten: «Den Letz-
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ten beissen die Hunde.» Als ich daran dachte,

fragte ich mich, wer wohl mit dem Letzten

gemeint sei. Heisst es doch, die Ersten
werden die Letzten sein. So steht es jedenfalls

bei Matthäus, Kapitel 19, Vers 30. Aber
um den oder die Ersten zu beissen, müssten
die Hunde von vorn kommen. Halt! Der Satz

vom Jünger Matthäus geht ja noch weiter!«...
und die Letzten», so ergänzt er, «werden die
Ersten sein.» Schön, dass ich nach diesem
ungeschriebenen Gesetz die Chance habe,

ganz vorne mitzumischen. Also bei den Bankern

und Managern. Aber lieber nicht. In
unseren krisengeschüttelten Tagen nagen die
Ärmsten am Hungertuch. Ich bleibe lieber
in der Mitte, da kann nicht viel passieren.
Selbst dann nicht, wenn man immer zu spät
zu etwas kommt.
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